
den Schlaich zeıgt, der Wittenber- Recht Der utor hält viel VO  —- der r gei'
BCI ın Wahrheit hier häufig auf Sprich- stige(n] unı polemische(n] Lu-

thers Rechtsdenken‘“‘: Allein Christusworter zurückgegriffen, 180 Volksweis-
heit aufgenommen hat, und el i1st Herr; zugleich ber fü: sich „der
ediglich qAie besonderen Schwierigkei- Christ. der staatlichen Ordnung‘“,
ten dieses Berutes betonte. Der Vertas- sich diese nicht CHhristus wendet.
61 berichtet, Luther VOIN Juriısten- Die Vorlesung sSchlıe) mit denen
beruf Sagte, se1 eın „köstlich, göttlich „Lhe Welt lalt sich nicht miı1ıt dem
Amt“ Der Retormator habe „Sinn für Evangelium, ber US5 der Kratt des
die Realitäten 1im Reich (:ottes Liın- Evangeliums regieren.“ Ich hofte,
ken“, 1Iso für die Welt gezelgt. LDie Kri- deutlich geworden ıst, dieses Buch
tik 1 urısten, die das Recht nicht A1ll- nıcht Hr Juriısten und Spezialisten
IManwenden, wird uch dadurch geeıgnet ist!

Gerhard Müllerrelativiert, dafß Luther uch „andere Be-
rute‘ w1e€e „Fürsten, Bauern, Handwer-
ker, Gelehrte“ als „Beute und Werkzeug
des Satans“ hinstellen konnte

Eindeutig ist dagegen die Ablehnung Martın Honecker: Grundriß der Sozlal-
des kanonischen Rechts durch den Re- ethik, Berlin/New ork: de (,ruyter
Ormator. Durch dieses solle nämlich 1995, 790
„die päpstliche Jurisdiktionsgewalt”
unerschütterlich gemacht werden, die „Die Ethik aufgegeben istden. Schlaich zeigt, daß der Wittenber-  Recht. Der Autor hält viel von der „gei-  ger in Wahrheit hier häufig auf Sprich-  stige(n) und polemische(n) Kraft in Lu-  thers Rechtsdenken“: Allein Christus  wörter zurückgegriffen, also Volksweis-  heit aufgenommen hat, und daß er dabei  ist Herr; zugleich aber fügt sich „der  lediglich die besonderen Schwierigkei-  Christ. .. der staatlichen Ordnung“, wo  ten dieses Berufes betonte. Der Verfas-  sich diese nicht gegen Christus wendet.  ser berichtet, daß Luther vom Juristen-  Die Vorlesung schließt mit den Worten:  beruf sagte, er sei ein „köstlich, göttlich  „Die Welt läßt sich nicht mit dem  Amt“. Der Reformator habe „Sinn für  Evangelium, aber aus der Kraft des  die Realitäten im Reich Gottes zur Lin-  Evangeliums regieren.“ Ich hoffe, daß  ken“, also für die Welt gezeigt. Die Kri-  deutlich geworden ist, daß dieses Buch  tik an Juristen, die das Recht nicht an-  nicht nur für Juristen und Spezialisten  gemessen anwenden, wird auch dadurch  geeignet ist!  Gerhard Müller  relativiert, daß Luther auch „andere Be-  rufe” wie „Fürsten, Bauern, Handwer-  ker, Gelehrte“ als „Beute und Werkzeug  des Satans“ hinstellen konnte.  Eindeutig ist dagegen die Ablehnung  Martin Honecker: Grundriß der Sozial-  des kanonischen Rechts durch den Re-  ethik, Berlin/New York: de Gruyter  formator. Durch dieses solle nämlich  1995, XXVI.790 S.  „die päpstliche Jurisdiktionsgewalt”  unerschütterlich gemacht werden, die  „Die Ethik aufgegeben ist ... eine Ver-  aber „dem Evangelium zuwider“ sei  mittlung von Prinzipien mit der jeweili-  Der Wittenberger formulierte als Anti-  gen Situation. Diese Vermittlung sollte  these: „Wer das Evangelium lehrt, ist  allerdings bewertet und beurteilt wer-  der Papst.“ Schlaich geht auf den da-  den können.“ Dazu „benötigt man Kri-  mals gerade erschienenen Codex der rö-  terien, Maßstäbe. In diesem Sinne  misch-katholischen Kirche von 1983  kommt in der Tat dem Kapitel ‚Normen  ein und fragt, wie Luther ihn wohl beur-  und Werte‘ in der ‚Einführung‘ besonde-  teilt hätte. Er meint, daß Luther theolo-  res Gewicht zu. Theologisch gedeutet  gische Veränderungen in der Lehre von  wird die Orientierung an ‚Normen und  der Kirche sicher begrüßt hätte. Aber ge-  Werten‘ mit Hilfe der Unterscheidung  wiß hätte er „das rechtlich Entscheiden-  von Gesetz und Evangelium.“ Allein  de“ abgelehnt, „nämlich die hierarchi-  durch diese Unterscheidung  „kann  sche Leitungsstruktur mit der Domi-  nämlich eine Moralisierung (und Politi-  nanz des Papstamtes“ — ein Urteil, das  sierung) des Evangeliums gewehrt und  nach wie vor Gültigkeit hat.  der ‚Diktatur der Ethik‘ in Theologie  Auch vom modernen evangelischen  und Kirche widersprochen werden. Der  Kirchenrecht ist hier die Rede. Schlaich  ‚Grundriß der Sozialethik‘ ist in der  verweist darauf, daß dieses „vom Wesen  Durchführung als Güterlehre konzi-  der Kirche her. .. gedacht ist“. Dabei be-  piert“ (V). Damit ist das Entscheidende  stehe ganz im Sinne Luthers „in der  gesagt. Auf dieser Linie behandelt Vf.  Wahl der kirchlichen Verfassungsfor-  die folgenden Themen. Man wird ihm  “  men  Freiheit, Entscheidend sei der  sicher  „Konservatismus“  vorwerfen,  Vorrang des Evangeliums vor dem  aber diese Grundeinstellung, die dem  165ıne Ver-
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Recht. Der Autor hält viel von der ״gei- 
stige(n) und polemische(n) Kraft in Lu- 
thers Rechtsdenken": Allein Christus 
ist Herr; zugleich aber fugt sich ״der 
Christ... der staatlichen Ordnung", wo 
sich diese nicht gegen Christus wendet. 
Die Vorlesung schließt mit den Worten: 
 Die Welt läßt sich nicht mit dem״
Evangelium, aber aus der Kraft des 
Evangeliums regieren." Ich hoffe, daß 
deutlich geworden ist, daß dieses Buch 
nicht nur für Juristen und Spezialisten 
geeignet ist!

Gerhard Müller

Martin Honecker: Grundriß der Sozial- 
ethik, Berlin/New York: de Gruyter 
1995, XXVI.790 S.

. Die Ethik aufgegeben ist״ ..  eine Ver- 
mittlung von Prinzipien mit der jeweih- 
gen Situation. Diese Vermittlung sollte 
allerdings bewertet und beurteilt wer- 
den können." Dazu ״benötigt man Kri- 
terien, Maßstäbe. In diesem Sinne 
kommt in der Tat dem Kapitel ,Normen 
und Werte׳ in der ,Einführung׳ besonde- 
res Gewicht zu. Theologisch gedeutet 
wird die Orientierung an ,Normen und 
Werten׳ mit Hilfe der Unterscheidung 
von Gesetz und Evangelium." Allein 
durch diese Unterscheidung ״kann 
nämlich eine Moralisierung (und Politi- 
sierung) des Evangeliums gewehrt und 
der ,Diktatur der Ethik׳ in Theologie 
und Kirche widersprochen werden. Der 
,Grundriß der Sozialethik׳ ist in der 
Durchführung als Güterlehre konzi- 
piert" (V). Damit ist das Entscheidende 
gesagt. Auf dieser Linie behandelt Vf. 
die folgenden Themen. Man wird ihm 
sicher ״Konservatismus" vorwerfen, 
aber diese Grundeinstellung, die dem

den. Schlaich zeigt, daß der Wittenber- 
ger in Wahrheit hier häufig auf Sprich- 
Wörter zurückgegriffen, also Volksweis- 
heit aufgenommen hat, und daß er dabei 
lediglich die besonderen Schwierigkei- 
ten dieses Berufes betonte. Der Verfas- 
ser berichtet, daß Luther vom Juristen- 
beruf sagte, er sei ein ״köstlich, göttlich 
Amt". Der Reformator habe ״Sinn für 
die Realitäten im Reich Gottes zur Lin- 
ken", also für die Welt gezeigt. Die Kri- 
tik an Juristen, die das Recht nicht an- 
gemessen anwenden, wird auch dadurch 
relativiert, daß Luther auch ״andere Be- 
rufe" wie ״Fürsten, Bauern, Handwer- 
ker, Gelehrte" als ״Beute und Werkzeug 
des Satans" hinstellen konnte.

Eindeutig ist dagegen die Ablehnung 
des kanonischen Rechts durch den Re- 
formator. Durch dieses solle nämlich 
 "die päpstliche Jurisdiktionsgewalt״
unerschütterlich gemacht werden, die 
aber ״dem Evangelium zuwider" sei. 
Der Wittenberger formulierte als Anti- 
these: ״Wer das Evangelium lehrt, ist 
der Papst." Schlaich geht auf den da- 
mais gerade erschienenen Codex der rö- 
misch-katholischen Kirche von 1983 
ein und fragt, wie Luther ihn wohl beur- 
teilt hätte. Er meint, daß Luther theolo- 
gische Veränderungen in der Lehre von 
der Kirche sicher begrüßt hätte. Aber ge- 
wiß hätte er ״das rechtlich Entscheiden- 
de" abgelehnt, ״nämlich die hierarchi- 
sehe Leitungsstruktur mit der Domi- 
nanz des Papstamtes" -  ein Urteil, das 
nach wie vor Gültigkeit hat.

Auch vom modernen evangelischen 
Kirchenrecht ist hier die Rede. Schlaich 
verweist darauf, daß dieses ״vom Wesen 
der Kirche her... gedacht ist". Dabei he- 
stehe ganz im Sinne Luthers ״in der 
Wahl der kirchlichen Verfassungsfor- 
men" Freiheit. Entscheidend sei der 
Vorrang des Evangeliums vor dem
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Zeıtgelst widerspricht, ist gerade WCS$- sicher die Kapitel über die Politik un:
eisend. die Kirche in der Gesellschaft 1 An-

(ıanz auf dem Boden der Iutherischen schluß das grundlegende Kapı-
Z wei-Reiche-Lehre siıch Honecker tel erwartet
mit anderen Modellen der Weltgestal- Noch ein1ge orte Kap (Leben
tung aAuseinander. Er siecht miıt vollem und Gesundheit): Hıer vermißt 111a eın
Recht da „die Ethik der ‚Königsherr- Eingehen auf Probleme der Behinderten.
ochaft Christ: ‚WAT die Götzenkritik Dennoch: Der volumıinöse „Grund-
ımm it Nachdruck betrieben hat, ZU' 'eil nßll 1st VOT lem Studenten csehr
mıit marxistischer und neOoOMarxXisti- empfehlen
scher Gesellschattskritik“ (IX] und Karl-Hermann Kandler
dafß (} die (‚OÖOtzen wieder 1n Kirche un
Gesellschaft Einzug hielten! Miıt eZUßg-
nahme auf das Lehrgespräch ın der DDR

Hanns Kerner: Retorm des Gottesdien-„Kirchengemeinschaft und politische
Ethik” stellt test, da{fß zwischen bei StTES. Von der Neubildung der (‚ottes-

dienstordnung und Agende iın derden „Denkmodellen” kein Widerspruch
bestehen mufß; treilich mul deutlich Evangelisch-Lutherischen Kirche in
se1in, daiß 1Ur 1 Widerspruch ayern 1mm I Jahrhundert bis ZuUT Er-
eiıner christozentrischen Engführung neuerten Agende, u!  ‚ga Calwer
V  - eiıner Herrschaift („ottes ın beiden 1994, 286 (Calwer Theologische
Bereichen sprechen kann IDETS Reich Monographien 23}
C:ottes kann nicht Handlungsziel der

Der Vertasser bietet einen kenntnisrei-FEthik Se1N: S1e „hat irdische uüter, das
ute auf Erden anzustreben und sich hen Abriß der Geschichte VO  } der Neu-
nıcht das höchste Gut, das Reich (,Ottes bildung der Gottesdienstordnung und
als 1e1 setzen“ (40) Im abschließen- Agende der evangelischen utheri-
den Kapitel „Kirche 1n der Gesellischaft” schen Kirche ın ayern 1m I Jahrhun-
widersetzt sich allen politischen dert bis Zur TNEUE Agende
Theologien und theologischen Utopien Besonders die Darstellung des I
Fr itisiert die „Denkschriftilut” der ahrhunderts besticht durch exakte For:

unı widerspricht e1inem „politi- schungen, klare Ergebnisse und WEeTrt-
volle Durchblicke. Der Vertasser be.schen Kontftessionalismus 1n bezug auf

einen ethischen „Status confessionis‘“”. YINN! In1ıt dem Liturgieentwurtf des PC-
Fs tällt auf, welch starkes Gewicht Vt bürtigen Schlesiers Theodor Stiller VOT

seınem OCnußriß diesen Fragen bei. 1823
mißt Der Liturgieentwurf VO)  - Stiller,

Darzwischen behandelt die The gleichzeitig Wegbereiter für den Bau der
INECMN „Leben und Gesundheit“, „Ehe, Matthäuskirche 1in München, knüpft

den vorrationalistischen altlutheriFamilie, Sexualität“” und „Natur und
Umwelt”, darauf erst „Politik als Zu- schen Gottesdienst a Tag! aber auch

teilweise rationale belebtordnung des Zusammenlebens Frie- Züge,
den, Gerechtigkeit un! Freiheit“, zunächst die Versuche, UÜ>S den zahlrei-
schließlich „Wirtschaft“” und „Kultur“, hen vorhandenen Lıturgien ıne e1N-
1hese Gliederung überrascht; INan hätte heitliche schaffen, wıe VE 1m Detail
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sicher die Kapitel über die Politik und 
die Kirche in der Gesellschaft im An- 
Schluß an das grundlegende erste Kapi- 
tel erwartet.

Noch einige Worte zu Kap. 2 (Leben 
und Gesundheit): Hier vermißt man ein 
Eingehen auf Probleme der Behinderten.

Dennoch: Der voluminöse ״Grund- 
riß" ist -  vor allem Studenten -  sehr zu 
empfehlen.

Karl-Hermann Kandier

Hanns Kemer: Reform des Gottesdien־ 
stes. Von der Neubildung der Gottes- 
dienstordnung und Agende in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern im 19. Jahrhundert bis zur Er- 
neuerten Agende, Stuttgart: Calwer 
1994, 286 S. (Calwer Theologische 
Monographien C 23)

Der Verfasser bietet einen kenntnisrei- 
chen Abriß der Geschichte von der Neu- 
Bildung der Gottesdienstordnung und 
Agende in der evangelischen lutheri- 
sehen Kirche in Bayern im 19. Jahrhun- 
dert bis zur erneuerten Agende.

Besonders die Darstellung des 19. 
Jahrhunderts besticht durch exakte For- 
schungen, klare Ergebnisse und wert- 
volle Durchblicke. Der Verfasser he- 
ginnt mit dem Liturgieentwurf des ge- 
bürtigen Schlesiers Theodor Stiller von 
1823.

Der Liturgieentwurf von Th. Stiller, 
gleichzeitig Wegbereiter für den Bau der 
Matthäuskirche in München, knüpft an 
den vorrationalistischen altlutheri- 
sehen Gottesdienst an, trägt aber auch 
teilweise rationale Züge, belebt 
zunächst die Versuche, aus den zahlrei- 
chen vorhandenen Liturgien eine ein- 
heitliche zu schaffen, wie Vf. im Detail

Zeitgeist widerspricht, ist gerade weg- 
weisend.

Ganz auf dem Boden der lutherischen 
Zwei-Reiche-Lehre setzt sich Honecker 
mit anderen Modellen der Weltgestal- 
tung auseinander. Er sieht -  mit vollem 
Recht -, daß ״die Ethik der ,Königsherr- 
schaft Christi'. . .  zwar die Götzenkritik 
mit Nachdruck betrieben hat, zum Teil 
mit marxistischer und neomarxisti- 
scher Gesellschaftskritik" (IX) -  und 
daß so die Götzen wieder in Kirche und 
Gesellschaft Einzug hielten! Mit Bezug- 
nähme auf das Lehrgespräch in der DDR 
 Kirchengemeinschaft und politische״
Ethik" stellt er fest, daß zwischen bei- 
den ״Denkmodellen" kein Widerspruch 
bestehen muß; freilich muß deutlich 
sein, daß man nur im Widerspruch zu 
einer christozentrischen Engführung 
von einer Herrschaft Gottes in beiden 
Bereichen sprechen kann. Das Reich 
Gottes kann nicht Handlungsziel der 
Ethik sein: Sie ״hat irdische Güter, das 
Gute auf Erden anzustreben und sich 
nicht das höchste Gut, das Reich Gottes 
als Ziel zu setzen" (40). Im abschließen- 
den Kapitel ״Kirche in der Gesellschaft" 
widersetzt sich Vf. allen politischen 
Theologien und theologischen Utopien. 
Er kritisiert die ״Denkschriftflut" der 
EKD und widerspricht einem ״politi- 
sehen Konfessionalismus in bezug auf 
einen ethischen ״status confessionis". 
Es fällt auf, welch starkes Gewicht Vf. 
in seinem Grußriß diesen Fragen bei- 
mißt.

Dazwischen behandelt H. die The- 
men ״Leben und Gesundheit", ״Ehe, 
Familie, Sexualität" und ״Natur und 
Umwelt", darauf erst ״Politik als Zu- 
Ordnung des Zusammenlebens in Frie- 
den, Gerechtigkeit und Freiheit", 
schließlich ״Wirtschaft" und ״Kultur". 
Diese Gliederung überrascht; man hätte
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